
 

 

 

Ergänzung der Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats  

der aap Implantate AG vom 26. Januar 2016  

zu den Empfehlungen der  

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der aap Implantate AG haben mit ihrer Entsprechenserklärung vom 
26. Januar 2016 erklärt, den vom Bundesministerium der Justiz am 12. Juni 2015 im Bundesanzeiger 
bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex“ („Regierungskommission“) in der Fassung vom 5. Mai 2015 mit den darin aufgeführten 
Ausnahmen zu entsprechen. Des Weiteren haben Vorstand und Aufsichtsrat der aap Implantate AG 
mit derselben Entsprechenserklärung erklärt, den vom Bundesministerium der Justiz am 12. Juni 
2015 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Anregungen der Regierungskommission in der Fassung 
vom 5. Mai 2015 mit der darin aufgeführten Ausnahme zu entsprechen. 

Der Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 wurde erst am 29. April 2016, und 
damit nicht innerhalb der von Ziffer 7.1.2 Satz 2 DCGK empfohlenen Frist von 90 Tagen nach Ende 
des Geschäftsjahres, veröffentlicht. Der Grund für die verzögerte Veröffentlichung liegt im Verkauf 
der aap Biomaterials GmbH, die bereits im Konzernabschluss 2015 als sogenannter aufgegebener 
Geschäftsbereich dargestellt werden musste. Dies führte zu umfangreichen Anpassungen im Anhang 
und Lagebericht sowie bei verschiedenen Ergebnisdarstellungen im Konzernabschluss. Da damit der 
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 nicht innerhalb von 90 Tagen nach dem 
Geschäftsjahresende öffentlich zugänglich war, erklären Vorstand und Aufsichtsrat hiermit zur 
Schaffung voller Transparenz eine Abweichung von der Empfehlung zu Ziffer 7.1.2 Satz 2 DCGK. 
Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen aber, zukünftig der Empfehlung zu Ziffer 7.1.2 Satz 2 DCGK 
wieder zu folgen und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 innerhalb einer Frist von 90 
Tagen nach Ende des Geschäftsjahres öffentlich zugänglich zu machen. 

Im Übrigen gilt die Entsprechenserklärung vom 26. Januar 2016 mit den dort erläuterten 
Abweichungen von einzelnen Kodex-Empfehlungen und -Anregungen fort.  

Berlin, 29. April 2016 

 

Für den Aufsichtsrat     Für den Vorstand 

 

 

_________________     _________________ 
Biense Visser      Bruke Seyoum Alemu 
Aufsichtsratsvorsitzender    Vorstandsvorsitzender 


